
Anlage zur Fachförderrichtlinie des Amtes für Wirtschaftsförderung 
Förderprogramm f. "Wachstum und Kompetenz im Leipziger Mittelstand" (Mittelstandsförderprogramm) 
 

Steckbrief zur Maßnahme 
 

MP23Wa – Nachhaltiges Wachstum 
 

Ziel der Maßnahme 

Ziel ist die Entwicklung einer starken nachhaltigen mittelständischen Wirtschaft in Leipzig mit 
wachsender Anzahl, Größe und nationaler und internationaler Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen.  
 
Eine besondere Förderung erhalten Projekte, die sozial und ökologisch nachhaltige Ziele verfol-
gen. 

Wer wird gefördert? 

Gefördert werden können kleinste, kleine und mittlere Unternehmen entweder mit Hauptsitz 
oder selbstständiger Zweigniederlassung, entsprechend der Kriterien von § 13 HGB, in Leipzig 
und die älter als drei Jahre sind. 
 
Von einer Förderung ausgeschlossene Unternehmen: 
siehe Auflistung auf der Homepage www.leipzig.de/mittelstandsprogramm  

Was wird gefördert (Fördergegenstand)?  

Gefördert werden konkrete Projekte, die Unternehmen helfen: 
 

- eigene neue Waren und Dienstleistungen zu entwickeln und einzuführen, 
 

- ihre Prozesse zu modernisieren, 
 

- neue Märkte (Kundengruppen und Regionen) außerhalb Leipzigs zu erschließen, 
 

- ihre Betriebsstätte oder Produktionskapazität in Leipzig zu erweitern. 
 

Die Projekte müssen darauf gerichtet sein, den Umsatz mit Kunden außerhalb von Leipzig 
spürbar zu erhöhen.1 Dies ist im Antrag schlüssig zu beschreiben.  

Welche weiteren Voraussetzungen müssen beachtet werden? 

- Das Projekt ist noch nicht begonnen. 

- Die zuwendungsfähigen Ausgaben (Gesamtkosten) übersteigen 3.000 € netto. 

- Das Unternehmen wird im Haupterwerb gewinnorientiert geführt (Nachweis über 
Gewerbeanmeldung oder Steuererklärung); Mindestumsatz pro Jahr über Grenze 
Kleingewerbereglung im Steuerrecht (§ 19 Abs. 1 UStG), derzeit 22.000 € 

- Zustimmung zur Veröffentlichung von Bezeichnung des Förderprojektes, 
Unternehmensnamen und Förderhöhe durch die Stadt Leipzig. 

- Bei der Zuwendung handelt es sich in der Regel um eine De-minimis-Beihilfe im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.12.2013 über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-
minimis-Beihilfen. Der zulässige Gesamtbetrag solcher Beihilfen beträgt innerhalb von drei 
Jahren ab dem Zeitpunkt der ersten De-minimis-Beihilfe 200.000 €. 

                                                                 
1 Projekte, die der Steigerung der ökologischen Nachhaltigkeit dienen, können auch mit einem erhöhten Fördersatz 
bedacht werden, wenn das projektinduzierte Umsatzwachstum (bereits) mit Leipziger Kundengruppen erreicht 
wird. 



- Insgesamt kann ein Unternehmen bis zu dreimal je Kalenderjahr im Rahmen des 
Förderprogramms für Wachstum und Kompetenz im Leipziger Mittelstand 
Projektförderung erhalten. 

- Das Projekt soll nicht durch Bundes- oder Landesförderprogramme förderfähig sein. 

Zuwendungsfähig 
sind Ausgaben für 

- Sachkosten (bei Mieten netto-Kaltmieten) 
 
- Personalkosten für Arbeitnehmer (AN-brutto + 15% Gemeinkosten) 
 
- Investitionen  

nicht 
zuwendungsfähig 
sind Ausgaben für 

- Catering oder Bewirtung 
- Personal für die Teilnahme an Messen 
- den vierten oder häufigeren Besuch der gleichen Messe 
- Personal, ab dem siebten Monat, außer Personal für Entwicklung 

neuer Produkte  
- in der Regel Bestandspersonal 
- Kosten der Geschäftsführung 
- Miete, ab dem siebten Monat 
- Standardbetriebsausstattung, wie zum Beispiel Möbel, Technik, 

Homepages 
- gebrauchte Wirtschaftsgüter 
- Ersatzinvestitionen 
 
Projektbezogenen Ausgaben müssen klar und transparent von den 
übrigen Ausgaben des normalen Geschäftsbetriebes abgegrenzt sein. 
Nicht eindeutig abgrenzbare Ausgaben können nicht als 
zuwendungsfähig anerkannt werden. 

 

Art und Höhe der Förderung 

Art Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung. Sie wird als 
Kostenanteilsfinanzierung als einmaliger nicht rückzahlbarer Zuschuss 
zu den förderfähigen Ausgaben gewährt. 

Höhe Der Regel-Fördersatz beträgt 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.  
 
Kommt der Antragsteller aus einer Hochtechnologiebranche (z. B. Bio-
technologie, Informations- und Kommunikationstechnologie) werden als 
Regel-Fördersatz 40 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. 
 
Bei der Festlegung des konkreten Fördersatzes (Standortbonus) würdigt 
das Amt für Wirtschaftsförderung positive Wirkungen des Projektes auf 
den Wirtschaftsstandort Leipzig im Hinblick auf: 
 
- ökologische Nachhaltigkeit mit dem Ziel der Steigerung der Res-

sourceneffizienz (plus 20 %-Punkte max.), 
 
- die soziale Nachhaltigkeit durch die Schaffung von hochwertigen Ar-

beitsplätzen und Ausbildungsplätzen (plus 20 %-Punkte max.), 
 

- regionale Beschaffung / Auftragsvergabe / Zusammenarbeit (plus 10 
%-Punkte max.), 

 
- die Stärkung der Leipziger Cluster (plus 10 %-Punkte max.). 

 
Der maximale Fördersatz kann bis zu 60 % betragen. 



Höchstbetrag Die nachfolgenden Förderhöchstbeträge gelten sowohl je Antrag als 
auch je Förderjahr (jährliche Förderhöchstbeträge), und zwar 
einschließlich anderer Maßnahmen des Förderprogramms für Wachstum 
und Kompetenz im Leipziger Mittelstand. 
 

Unternehmen mit Förderhöchstbetrag 

Solo-Selbstständige* 2.000 EUR 

2 bis 4 Beschäftigte* 20.000 EUR 

5 bis 14 Beschäftigte* 50.000 EUR 

15 bis 249 Beschäftigte* 70.000 EUR 

* mitarbeitende Gesellschafter zählen als Beschäftigte. 
 

Rechtsanspruch Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 

Haushaltsvorbehalt Die finanziellen Mittel des Amtes für Wirtschaftsförderung stehen unter 
Haushaltsvorbehalt. Das heißt, dass erst nach Freigabe des städtischen 
Haushaltes durch die Landesdirektion Sachsen über diese Mittel verfügt 
werden kann. Diese Entscheidung fällt Mitte des jeweiligen Jahres. Vorher 
sind ggf. keine Auszahlungen möglich. Bei Nicht-Genehmigung oder 
Kürzungen im Haushalt kann sich dies auf das 
Mittelstandsförderprogramm auswirken. 

Antragstellung 

Zeitpunkt/Frist 
 

Die Antragstellung ist ganzjährig möglich.  
 
Ein Antrag kann nur für Projekte gestellt werden, die noch nicht begonnen 
wurden. Mit Eingang des Antrages im Amt gilt die Zustimmung zum 
vorzeitigen Vorhabenbeginn als erteilt. (Bitte beachten Sie die 
Postlaufzeit, bevor Sie mit der Umsetzung beginnen!) 

Unterlagen Einzureichen sind: 
 
Antragsformular mit 
- Finanzierungsplan (inkl. Auflistung aller projektbezogener Ausgaben) 
- de-minimis-Erklärung über frühere Förderungen 
 
Unternehmensbeschreibung: 
- Kurzvorstellung des Unternehmens inkl. Umsatz- und 

Beschäftigtenentwicklung in den letzten zwei Jahren vor 
Antragstellung 

 
Projektbeschreibung: 

- Fördergegenstand 
- Standortbonus 
- Zeitplan 
- Aufgaben von zur Förderung beantragten Personal und Tätigkeiten 

von Auftragnehmer müssen in ihrer Funktion für das Projekt 
beschrieben sein 
 

Gewerbeanmeldung und Handelsregisterauszug/ 
Steuerbescheinigung 

Zuständige Stelle Projektanträge sind formgebunden (Antragsformular auf 



www.leipzig.de/mittelstandsprogramm) vor Projektbeginn an die 
 

Stadt Leipzig 
Amt für Wirtschaftsförderung 

04092 Leipzig 
zu richten. 

Kosten Für die Beratung, Antragstellung und -bearbeitung entstehen keine 
Kosten. 

Verwendungsnachweis und Auszahlung 

Frist Die Umsetzung des Projektes ist bis spätestens drei Monate nach Ende 
des Bewilligungszeitraumes durch die Einreichung des 
Verwendungsnachweises nachzuweisen. Zum Jahresende oder bei 
überjährigen Projekten können ggf. kürzere Abrechnungsfristen 
angeordnet werden. 

Unterlagen Formular Verwendungsnachweis mit: 
- aussagekräftigem Sachbericht zum Projekt 

(Verwendung der Zuwendung und die betrieblichen Auswirkungen), 
- zahlenmäßigem Nachweis der Ausgaben im Vergleich Plan / IST. 

Auszahlung Die Auszahlung erfolgt im Regelfall im Erstattungsprinzip nach 
 

- Abschluss des Projektes, 
- positiver Prüfung des Verwendungsnachweises durch das Amt für 

Wirtschaftsförderung. 
 

Verfahren 

Nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen entscheidet das Amt für Wirtschaftsförderung 
über die Zuwendung (Bescheid).  
 
Gegen diesen Bescheid kann Widerspruch eingelegt werden. Bis zum Ablauf der 
Widerspruchsfrist ist der Bescheid nicht bestandskräftig. Auf die Möglichkeit des Widerspruchs 
kann verzichtet werden, damit der Bescheid sofort bestandskräftig wird. 
 
Der Zuwendungsbescheid definiert den Bewilligungszeitraum, also den Zeitraum, in welchem das 
Projekt stattfindet: In diesem Zeitraum müssen notwendigen Verträgen geschlossen, Rechnungen 
beglichen oder Arbeitsplätze eingerichtet und erhalten werden. 
 
Grundsätzlich dürfen Förderprojekte nach Haushaltsrecht erst dann begonnen werden, wenn sie 
mit dem Zuwendungsbescheid bewilligt wurden (Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns). 
Ausnahmsweise kann die Bewilligungsstelle eine „Zustimmung zum vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn“ erteilen. Hiervon macht das Amt für Wirtschaftsförderung in diesem 
Verfahren generell Gebrauch: 
 
Mit Eingang des Antrages beim Amt gilt die Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn als 
bewilligt (ohne das hierüber ein gesonderter Bescheid ergeht). Ab diesem Zeitpunkt, aber nicht 
vorher, kann mit der Durchführung des Vorhabens begonnen werden.  
 
Durch die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns entsteht kein 
Rechtsanspruch auf den beantragten Zuschuss.   
 
Änderungen des Projektes gegenüber den im Antrag gemachten Angaben sind unverzüglich 
dem Amt für Wirtschaftsförderung anzuzeigen. Das Amt kann dann einen Änderungsbescheid er-
lassen. Änderungen im Nachhinein können nicht mehr bewilligt werden. 
 

http://www.leipzig.de/mittelstandsprogramm


Wenn das Projekt abgeschlossen ist, muss es mit Verwendungsnachweis abgerechnet werden. 
Das Amt für Wirtschaftsförderung prüft und stellt in einem Bescheid fest, ob das Projektes gemäß 
Zuwendungsbescheid vollständig und richtig durchgeführt wurde. Gegen den Bescheid zur Ver-
wendungsnachweisprüfung kann Widerspruch eingelegt werden. 
 
Wenn das Projekt entsprechend dem Zuwendungsbescheid durchgeführt und dies nachgewiesen 
wurde, wird der Zuwendungsbetrag ausgezahlt.  
 
Wirtschaftsgüter, die nach dieser Maßnahme gefördert werden, müssen nach Abschluss des 
Projektes innerhalb der Zweckbindungsfrist in der geförderten Betriebsstätte verbleiben, es sei 
denn, sie werden durch gleiche oder höherwertige Güter ersetzt. Der Ersatz selbst ist nicht förder-
fähig. Die Zweckbindungsfrist für gewährte Investitionszuschüsse richtet sich nach der jeweili-
gen Art der Investition und beträgt in der Regel drei Jahre. 
 

Sonstiges 

Gesamtbudget Für das Förderprogramm für Wachstum und Kompetenz im Leipziger 
Mittelstand stehen im Jahr 2023 insgesamt 880.000 € zur Verfügung. 

Rechtsgrundlagen - Stadtratsbeschluss vom 28.10.2015 zur Fortführung des 
Mittelstandsförderprogrammes (VI-DS-01433-NF-002), 

- Fachförderrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig 
an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen im Rahmen der 
Wirtschaftsförderung (Fachförderrichtlinie Wirtschaft) vom 17.05.2017 
(Ratsbeschluss VI-DS-03083), 

- Verordnung (EG) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.12.2013 über 
die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen. 

gültig ab /bis: Der Maßnahmesteckbrief ist gültig ab 01.01.2023 

weitere Informationen - www.leipzig.de/mittelstandsprogramm 
- wirtschaft@leipzig.de 
- per Telefon unter 0341-123 5885  
- persönlich im Amt für Wirtschaftsförderung nach telefonischer 

Terminabsprache (Neues Rathaus, EG, Martin-Luther-Ring 4-6, 
Leipzig) 

 


